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Ebenso wie alle anderen Steuergesetze, wird auch das Liegenschaftssteuergesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2010 aufgrund des sog. Sparpakets von Minister Janota geändert. Durch die 

Sparmaßnahmen sind vor allem folgende Bestimmungen betroffen: 

 

| 1. Erhöhung der Liegenschaftssteuersätze 

Was die Grundstückssteuer betrifft, verdoppelt sich der Steuersatz für  bebaute Flächen und Höfe sowie für Baugrundstücke und Grundstücke, die im Grundbuch als sonstige Fläche 

aufgeführt sind. Darüber hinaus verdoppelt sich der Steuersatz für fast alle Gebäudearten oder Einheiten, d. h. für Gebäude, die im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion sowie 

der Forst- und Wasserwirtschaft genutzt werden, oder bei denen eine Nutzung durch die Sparten  Industrie, Bau, Verkehr, Energie und sonstige landwirtschaftliche Produktion zu Grunde  

liegt. 

| 2. Unveränderte Steuersätze 

Auf der anderen Seite bezieht sich die Erhöhung der Steuersätze nicht auf Gebäude, die zur sog. sonstigen Unternehmenstätigkeit dienen. Der ursprüngliche Satz gilt auch weiterhin für 

landwirtschaftliche Grundstücke, d. h. für Ackerland, Hopfenfelder, Weinberge, Gärten, Obstgärten, ständige Grünflächen, bewirtschaftete Wälder und Teiche mit  intensiver und 

industrieller Fischzucht. 

| 3. Bestimmung der Ortskoeffizienten durch die jeweils zuständige Gemeinde 

Es ist erforderlich zu betonen, dass der endgültige  Liegenschaftssteuersatz nicht durch das Gesetz, sondern erst durch die allgemein verbindlichen Verordnungen der Gemeinden 

festgelegt wird. Dies bedeutet, die Gemeinden können den Steuersatz für das Jahr 2010 der  bereits durch das Liegenschaftssteuergesetz definierten Höhe der Koeffizienten noch 

anheben. Informationen über die aktuelle Höhe der Koeffizienten sind beim zustänigen Gemeindeamt, wo sich die Liegenschaft befindet, beim örtlich zuständigen Finanzamt oder auch 

auf den Internetseiten der tschechischen Steuerverwaltung (www.cds.mfcr.cz) erhältlich. 

| 4. Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung 

Die oben genannten Änderungen stellen für den Steuerpflichtigen keine Verpflichtung dar, eine Steuererklärung abzugeben. Durch den Steuerverwalter werden die Änderungen an den 

letzten Steuerbescheid entsprechend angepasst sowie die definitive Höhe der bemessenen Steuer dem  

Steuerpflichtigen - entweder per Zahlungsbescheid oder per Sammelzahlungsverzeichnis - mitgeteilt.  
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Die in diesem Material enthaltene Information hat einen allgemeinen Charakter und stellt keine umfassende Analyse dieser Themen dar. Obwohl wir uns bemühen, die Aktualität und 
Richtigkeit der hiesigen Information sicherzustellen, kann man nicht garantieren, dass sie bis zum Zeitpunkt des Lesens noch gültig bleibt. Die Benutzer dieser Informationen sollten daher 
keine Entscheidungen auf deren Basis ohne professionelle Beratung treffen. Unsere einleitende Besprechung ist gratis. 
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